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Hallo in die Runde,

der ADAC hat Ende 2009 eine28-seitige Broschüre zum Problemfeld „Shared Space“ herausgebracht. Mehrere Mitglieder des GFUV haben im Vorfeld des Erscheinens ziemlich viel Zeit investiert, um den Verfassern die Probleme blinder und sehbehinderter Menschen verständlich zu machen. Davon ist auch viel in der Broschüre festzustellen: Dass den Problemen dieses Personenkreises in der Broschüre eines Autoclubs überhaupt und dann so viel Aufmerksamkeit gewidmet wird, ist neu und muss gewürdigt werden.

Trotzdem gibt es einige Punkte, die uns nicht gefallen konnten. Wir haben dies in einem Brief an den ADAC deutlich gemacht.

Unten angehängt ist erstens die Information über die Broschüre, wie sie im Internet auf der ADAC-Seite zu finden ist; zweitens unser Schreiben an den Verfasser der Broschüre. Wir haben uns dabei bemüht, Lob und Kritik angemessen zu gewichten. Wir hoffen, dass uns dies gelungen ist!

Mit freundlichen Grüßen

Dietmar Böhringer

ADAC-Broschüre zu „Shared Space“

Spätestens seit der Einführung einer „Shared Space“ Zone in Bohmte in Niedersachsen ist gemeinsam genutzter Verkehrsraum zu einem Thema in der Stadtplanung geworden. In der Broschüre mit dem Titel „Shared Space – Mehr Sicherheit durch weniger Regeln im Verkehr?“ hat der ADAC Fakten und Definitionen zu diesem Fragenkreis gesammelt. Schon der Blick auf die rechtlichen Grundlagen zeigt, dass es sich hier um einen komplexen Sachverhalt handelt. Die planerischen Grundlagen erweisen sich ebenfalls als vielschichtig. Der ADAC hat sich um das Einbeziehen aller Verkehrsteilnehmer bemüht und beispielsweise auch die Anforderungen mobilitätseingeschränkter Menschen berücksichtigt. Die Broschüre weist mehrere Praxisbeispiele auf und zieht auch eine Abgrenzung zu nicht verwandten Maßnahmen.

Wer sich auf lokalpolitischer Ebene engagiert, findet in der Broschüre wertvolle Informationen, auch wenn der ADAC die Zeit für eine abschließende Bewertung noch für zu früh hält und weitere abgesicherte Ergebnisse hinsichtlich der Verkehrssicherheit abwarten will.

Die 28 Seiten starke Broschüre trägt die Artikelnummer 283 0381, kostet einzeln 5 Euro, ab 10 Exemplaren 4 Euro und kann per Fax beim ADAC bestellt werden: 0 89 / 76 76 -4567.
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Berlin, 26.01.2010

Sehr geehrter Herr Winkler,

haben Sie vielen Dank für die Zusendung Ihres Heftes „Shared Space – Mehr Sicherheit durch weniger Regeln im Verkehr?“

Aus unserer Sicht ist es erfreulich, wie häufig darin die Problematik blinder und sehbehinderter Menschen zur Sprache kommt. Sehr gut formuliert sind die Bedürfnisse blinder und sehbehinderter Menschen auf Seite 10; richtig ist auch der Bildtext auf Seite 11 („Taktiles Leitsystem: Sinnvoll, aber für Blinde kein Ersatz für Bordsteinkante“).

Gestatten Sie bitte, dass wir Ihnen aber auch ein paar Punkte mitteilen, die uns stutzig gemacht haben:

1. An zwei Stellen werden die Bedürfnisse der verschiedenen Behindertengruppen miteinander verwechselt:
- Auf Seite 20 heißt es: „..Zebrastreifen …, der allerdings für Sehbehinderte aufgrund des nur wenig kontrastreich gestalteten Auffangstreifens kaum erkennbar ist.“ – Dass der Zebrastreifen – auch für sehbehinderte Menschen – aufgrund der guten Schwarz-Weiß-Kontraste recht gut erkennbar sein muss, lässt sich anhand der Aufnahme von Seite 20 und noch besser auf Seite 10 erahnen. Jener vorgelagerte Metall-Noppenstreifen, der fast den gleichen Farbton wie die roten Klinkersteine aufweist, beeinträchtigt dieses Bild für sehbehinderte Menschen kaum. Enorm problematisch ist die Situation aber für blinde Menschen. Wie wir bei einer Exkursion nach Drachten beobachten konnten, haben praktisch alle blinden Teilnehmer unserer Gruppe den Zebrastreifens nicht bzw. erst nach einigen Schritten erkannt. Der „taktile Kontrast“ des nur ca. 30 cm breiten „Aufmerksamkeitsstreifens“ gegenüber den holprigen Klinker- bzw. Betonpflastersteinen ist viel zu gering. – Kurz: Das geschilderte Problem betrifft nicht sehbehinderte, sondern blinde Menschen.
- Auf Seite 11 werden die besonderen Ansprüche blinder und sehbehinderter Menschen an Haltestellen geschildert und dabei festgestellt, dazu gehöre „ein barrierefreier Zustieg in das Fahrzeug über erhöhte Wartebereiche mit Rampen“. Dies stimmt nicht. Hier handelt es sich um Rollstuhl- und Rollatornutzer, die dieses Bedürfnis haben.


2. Es fällt auf, dass Sie zwar zweimal das Fehlen eines Blinden-Leitsystems bemängeln (S. 21 und 23), das einzige vorhandene konsequente Leitsystem in Bohmte aber an keiner Stelle als lobenswerten Versuch erwähnen. Wie Ihnen vielleicht bekannt ist, konnte es sozusagen erst in letzter Minute in das bereits fertige Konzept „nachgeschoben“ werden. Vermutlich hätte es bei mehr Planungszeit noch optimiert werden können. Und dass es „eine Begrenzungslinie für das Parken … suggeriert“, müsste, wie dies z. B. aus verkehrsberuhigten Bereichen bekannt ist, durch entsprechende Informationsschilder und ggf. Sanktionen unterbunden werden. Das im Shared-Space nicht erwünschte Parken kann nicht dem Blindenleitstreifen angelastet werden!


3. Am meisten verwundert, dass beim Fazit die Problematik blinder Menschen nicht angesprochen wird. Hier wäre der Hinweis unbedingt wichtig gewesen, dass Shared Spaces oder auch andere Mischverkehrsflächen – spätestens seit Verabschiedung des Behindertengleichstellungsgesetzes – nur dann akzeptiert werden können, wenn diese Verkehrsbereiche „ohne besondere Erschwernis“ auch von blinden Menschen bewältigt werden können. 


4. Etwas schade ist es, dass Sie in Ihren Literaturempfehlungen die Shared-Space-Internetseite des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes nicht mit aufgenommen haben.

Trotz dieser etwas kritischen Töne sind wir sehr dankbar für diese Veröffentlichung. Es muss schließlich als ein lobenswertes Novum bezeichnet werden, dass bei der Planung von Verkehrsräumen so direkt auf die Probleme blinder und sehbehinderter Menschen hingewiesen wurde!

Mit freundlichen Grüßen

Dipl. Päd. Dietmar Böhringer 
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